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1  Anlass und Erforderlichkeit  

 

Der Weiler Hundham befindet sich planungsrechtlich im Außenbereich (§ 35 BauGB). Der 

Weiler  ist im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  

Auf Anfrage einheimischer Bauwerber und zur Deckung des dringenden Wohnraumbedarfs 

plant die Gemeinde Samerberg eine begrenzte bauliche Entwicklung im Nordosten von 

Hundham  sowie  eine weitere Nachverdichtung im südlichen Bereich von Hundham . 

Zur Vorbereitung der landesplanerischen Beurteilung wurde durch das Büro Umwelt und 

Planung, Rosenheim, die Siedlungsstruktur von Hundham bewertet (Bericht vom 

23.08.2016). Die Bewertung kommt zu dem Ergebnis, dass Hundham durch die Anzahl der 

Gebäude, Eigenleben und Nutzungsvielfalt deutliche Ortsteileigenschaften nach § 34 

BauGB zeigt.  

Die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde bestätigt mit 

Stellungnahme vom 07.12.201 6, dass Hundham über ein ausreichendes städtebauliches 

Gewicht verfügt, um eine geeignete Siedlungseinheit im Sinne des LEP -Ziels 3.3 

darzustellen, welche die Darstellung des Baubestands im Flächennutzungsplan als 

Baufläche sowie eine untergeordnete Erweit erung zulässt.   

Die Gemeinde Samerberg sieht sich darin bestätigt, den Flächennutzungsplan anzupassen 

und als planungsrechtliche Voraussetzung für eine eingeschränkte bauliche Entwicklung 

und Sicherung der bestehenden Siedlungsstruktur für den Ortsteil Hu ndham ein en 

Bebauungsplan aufzustellen.  

Die Aufstellung eines qua lifizierten Bebauungsplan s ĂHundhamñ und die erford erliche 21 . 

Änderung des Flächen nutzungsplanes wurde vom Gemeinderat Samerberg  am 06.11.2018  

beschlossen.  

Nachdem es sich bei den erweiterten Bauflächen  nicht um eine Innenentwicklung handelt, 

ist die Aufstellung des Bebauungsplan s im Regelverfahren nach BauGB mit 

naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung und Umweltprüfung durchzuführen.  

Eine Änderung des Flächennutzungsplan s ist er forderlich und wird im Parallelverfahren 

gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt.  

 

 

2  Regional -  und Landesplanung  

 

Für das Plangebiet sind insbesondere folgende im Landesentwicklungsprogramm (LEP) 

und im Regionalplan für die Region 18 (RP 18) genannten Ziele und  Grundsätze von 

Bedeutung:  

Die Zersiedelung der Landschaft soll vermieden werden. Neubauflächen sollen möglichst 

in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten ausgewiesen werden (LEP 3.3 G bzw. Z).  

Der Geltungsbereich  des Bebauungsplans  weicht vom Untersuch ungsgebiet  ĂBegr¿ndung 

für die Einstufung als Ortst eilñ vom B¿ro Umwelt und Planung  ab, es handelt sich 

überwiegend um eine bereits bebaute Fläche.  

Die Planung  für eine eingeschränkte  bauliche  Entwicklung  basiert auf einer geordneten 

städtebaulichen Konzeption, die nicht zu einer Zersiedelung der Landschaft führt.  Damit 

ist das Anbindegebot des LEP eingehalten.  

 

Die Siedlungsentwicklung in der Region soll sich gem. RP 18 B II.1 G an der Raumstruktur 

orient ieren und unter Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen 

ressourcenschonend weitergeführt werden. Dabei sollen  

¶ die neuen Flächen nur im notwendigen Umfang beansprucht werden,  

¶ die weitere Siedlungsentwicklung an den vorhandenen und kostengünstig zu 

realisierenden Infrastruktureinrichtungen ausgerichtet sein.  
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Gem. Ziel B II 3.2 des RP 18 soll sich die Siedlungsentwicklung organisch vollziehen und 

sich auf die  Hauptsiedlungsbereiche und d ie Bereiche an Haltepunkten des 

schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs konzentrieren . Die bauliche 

Entwicklung beschränkt sich auf d en Hauptsiedlungsbereich Hundham  bzw. am nördlichen  

Ortsrand  und geringfügig am südlichen Ortsrand . Auch diesem Ziel wird entsprochen.  

Gem. Zie l B I 3.1.2 des RP 18 liegt das Planungsgebiet im landschaftlichem 

Vorbehaltsgebiet 05 ĂHochriesgruppe und Samerberg ñ. Gem. Ziel B I 3.1 des RP 18 sollen 

die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild in landschaftlichen 

Vorbehaltsgebiet en nachhaltig gesichert werden. Die Charakteristik der Landschaft und 

ihrer Teilbereiche soll erhalten werden. Größere Eingriffe in das Landschaftsgefüge sollen 

vermieden werden, wenn sie die ökologische Bilanz  deutlich verschlechtern.  Nach der 

Begründung des RP zu B.I 3.1 handelt es sich bei den großräumig bemessenen 

Vorbehaltszonen nicht um Tabuzonen, in denen notwendige planerische Entwicklungen 

verboten sind. Bei der Überplanung dieser Gebiete wurde zuerst beachtet, dass 

grundsätzlich zunächst Möglichke iten außerhalb der Vorbehaltsgebiete in Betracht gezogen 

werden sollen.  Das gesamte Gemeindegebiet liegt innerhalb der Vorbehaltsfläche. Eine 

Entwicklung außerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes ist nicht möglich. Die 

Eingriffe der baulichen Entwicklung  sind geringfügig . D urch den Ausgleich vor Ort und die 

Ortsrandeingrünung werden  die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das 

Landschaftsbild gesichert .  

Gem. Ziel B II 3.1 des RP 18 soll eine Zersiedelung der Landschaft verhindert werden. 

Bauliche Anlagen sollen schonend in die Landschaft eingebunden werden. 

Umgebungsorientierte Baugestaltung und Schonung der umgebenden Landschaft gehören 

zur Leitlinie  für die Aufstellung und Umsetzung des Bebauungsplans, insofern wird diesem 

Ziel ebenfalls  entsprochen.  

 

 

3  Geltungsbereich  

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplan s um fasst de n Weiler  Hundham  in der Gemeinde 

Samerberg im Landkreis Rosenheim, er liegt  ca. 200 m nördlich der Kreisstraße RO 9 

zwischen den Ortsteilen Roßholzen und Eßbaum.  

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplan s ist wie folgt begrenzt:  

Im Norden  Landwirtschaftlich genutzte Grünflächen , Waldfläche  

Im Osten  Landwirts chaftlich genutzte Grünflächen und z. T. 

Streuo bstwiese  

Im Süden  Landwirtschaftlich genutzte Grünflächen  

Im Westen  Landwirtschaftlich genutzte Grünflächen , Feldgehölze und z. 

T. Streuo bstwiese n mit geschlossenem, regelmäßige n 

Obstbaumbestand  

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplan s umfasst folgende Flurnummern der Gemarkung 

Roßholzen.  

Art der Nutzung  Flur Nummer n  

Bebaute Grundstücke  1075 T, 1075/1, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1075/5, 1076, 

1077, 1078 T, 1078/1 T, 1083/1, 1084, 1086, 1087, 

1091, 1193  

Unbebaute Flächen  1078/3, 1078/4, 1083 T, 1083/2, 1275, 1275/1, 1275/2, 

1275/3  

Erschließung  1194, 1199  T, 1199/3, 1199/4, 1325, 1274 T , 1327 T  

 

Das Planungsgebiet weist eine Größe von ca. 3, 74  ha  auf.  
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4  Planungsrechtliche und tatsächliche Ausgangslage sowie beabsichtigte 

Planung  und deren Auswirkungen; Alternativen  

 

4.1  Planungsrechtliche Ausgangssituation  

 
4.1.1  Baurecht  

 

Planungsrechtlich wird der  Weiler Hundham , als Außenbereich nach §  35 BauGB beurteilt.  

Der Weiler Hundham ist im Flächennutzungsplan (1978) der Gemeinde Samerberg als 

Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  

 

 

Abb. 1 Auszug aus dem Flächennutzungsplan Samerberg von 1978 ( Quelle: Gemeinde 
Samerberg ).  

 
Als Voraussetzung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung wird  der 

Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert.  

 

 

4.2  Tatsächliche Ausgangssituation  

 

Zur Vorbereitung der landesplanerischen Beurteilung hat das Büro Umwelt und Planung, 

Rosenheim, die Siedlungsstruktur von Hundham bewe rtet (Bericht vom 23.08.2016) und 

wie folgt beschrieben:  

ĂHundham tritt als eigenstªndiger kleiner Weiler mit einer gewissen organischen Struktur auf.  

Der Ort umfasst 13 Hauptgebäude plus Zuhäuser, Nebengebäuden und Garagen.  

2 der größeren Gebäude sind landwirtschaftliche Hofstellen im Vollerwerb, teilweise mit 
Selbstvermarktung. Diesen beiden landwirtschaftlichen A nwesen sind zahlreiche Stadl und 
Nebengebäude zugeordnet.  
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2 weitere ehemalige landwirtschaftliche Anwesen sind denkmalgeschützt, werden aber mittlerweile 
als reine Wohngebäude genutzt. Es sind zudem ein Gewerbebetrieb sowie eine soziale Einrichtung 

(Wohnheim für Such tkranke) vorhanden.  

Südwestlich der beiden großen Landwirtschaftsanwesen macht die Ortsstraße eine 
Versch wenkung  und schafft so einen kleinen zentralen Ortsmittelpunkt mit Versorgungsanlagen 

wie Stromverteiler und Feuerhydrant.  

Die Anordnung der Bebauung folgt der Erschließungsstruktur und dem vorhandenen Wegesystem 
und zeigt dadurch eine gewisse Regelhaftigkeit.  

Der Ort hat durch die Anzahl der Gebäude, durch das Eigenleben der Struktur sowie durch die 
Hofvermarktung, dem vorha ndenen Gewerbe und der sozialen Einrichtung eine gewisse 
stªdtebauliche Gewichtung.ñ 

 

Die Bewertung kommt zu dem Ergebnis, dass Hundham durch die Anzahl der Gebäude, 

Eigenleben und Nutzungsvielfalt deutliche Ortsteileigen schaften nach § 34 BauGB zeigt.  

 

 

Abb. 2 Übersicht  Luftbild mit Geltungsbereich des  Bebauungsplans ( gelb umrandet ) , Quelle: 
Gemeinde Samerberg  
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Höhenentwicklung, Bauweise  

Die Höhenentwicklung der Gebäu de im Bestand  beträgt bis zu zwei Vollgeschosse  mit 

einem Kniestock -Geschoss.  Die Wandhöhe der Hauptg ebäude beträgt zwi schen ca. 3,50 m 

und ca. 7,00 m.  

Abb. 3 Baustruktur Bestand, Quelle: PLG Strasser GmbH  

 

Verkehrserschließung  

Das zu überplanende Gebiet ist über die Ortsverbindungsstraße e rschlossen, die 

nordwestlich in Richtung Dorfen und Steinkirchen führt und sich südöstlich mit der 

Kreisstraße RO 9 verbindet. Die tatsächliche Weg eführung auf Flur Nr. 1199 weicht vom 

Kataster ab. Die Straßen und Wege im Ort sind ausgebaut. Das Verkehrsaufkommen ist 

vom Ziel -  und Quellverkehr der Bewohner und von der Landwirtschaft geprägt.  

 

Naturräumliche Einordnung  

Das Planungsgebiet befindet sich nach dem Regionalplan der Region 18 Süd -Ost -

Oberbayern innerhalb der naturräumlichen Haupteinheit 027  ĂChiemgauer Alpenñ des 

Naturraums D67 ĂSchwªbisch-Oberbayerische Voralpenñ, in der Naturraumuntereinheit 

027 -26 ĂSamerbergñ. 
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Schutzstatus  

Innerhalb des Planungsgebiet s liegen keine Konzertierungsgebiete oder Europäische 

Vogelschutzgebiete im Sinne von § 32 BNatSchG .  

Potenzielle Natura -2000 -Gebiete (FFH -  und VS -Richtlinien) sind von der Planung nicht 

betroffen.  

Nach dem Bayerischen Fachinformationssystem Natur ï Online -Viewer (FIN -WEB) des 

bayerischen Landesamtes  für Umwelt LfU Bayern befindet sich das nächste  Biotop  

ĂFeldgehºlz und Hecke bei Hundhamñ außerhalb des Geltungsbereich s in westlicher 

Richtung.  

 

Höhenlage / Topographie  

Das Gelände fällt von etwa 700  m ü. NN auf ca. 683  m ü. NN in Nord -Süd Richtung. Die 

Höhenpunkte sind durc h das Ingenieurbüro Angerma ier & Günther, Stephanskirchen,  im 

November 2017  aufgenommen worden  ( siehe Abb. 2) .  

Oberflächenwasser / Hydro - Geologie / Geologie  

Außer einem Löschteich zwischen Flur -Nr. 1076 und 1077 befinden sich keine 

Oberflächengewässer  im  Planungsbereich . 

Nach den bisherigen Erfahrungen mit Baumaßnahmen im Planungsgebiet ist mit einer 

ausreichenden Bodenmechanik zu rechnen.  

Über den genauen Grundwasserstand liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Es wird nach 

bisherige r Erfahrung  im Ortst eil Hundham  jedoch e rwartet, dass die künftigen 

Bau maßnahmen nicht in das Grundwasser eindringen.  

Fachliche Einschätzungen bzw. Untersuchungen zur Baugrundbeschaffenheit und 

Grundwasserverhalten liegen nicht vor. Eine  hydrogeologische Einzel überprüfung de r 

Grundstücke zu Standfestigkeit und Grundwasserverhalten wird in Verbindung mit der 

Objektplanung empfohlen.  

Der Geltungsbereich  liegt in keinem Wasserschutzgebiet.  

Altlasten  und altlasten verdächtige Flächen sind nicht bekannt.  

 

Grünordnung / Gehölzbestand  

Bedeutend für das Orts -  und Landschaftsbild sind die den Ort umschließenden und mit der 

Ortschaft verzahnten  Obststreuwiesen.  

Im Planu ngsgebiet selbst sind Streuobst flächen u nterschiedlicher Dichte und Qualität zu 

verzeichnen.  

Im Südo sten  ums chließt eine geschlossene Streu obstanlage auf Teilflächen der Flur Nr. 

1075  die einzeilige Wohnbebauung. Der Obst baumbestand bestimmt die natürliche Grenze 

des südlichen Ortsrandes. Das Ortsbild im Südwesten ist überwiegend von den 

Streuobstflächen auf der Flur Nr. 1075 und 1326 g eprägt.  

Außerdem befinde t  sich innerhalb des Planungsgebiet s, auf de n Flur Nr n. 1078, 1087, 

1083/1, verschieden er lückenhafter Obstbaumbestand.  

Als räumliche Merkzeichen werden zwei große Laubbäume (Blutbuche, Birke) am 

Ortseingang  besonders wahrge nommen.  

 

 
Abb. 4 Streuobstwiese auf der Flur Nr. 1075  
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Abb. 5 Grünstrukturen Bestand   
 
 
4.3  Beabsichtigte Planung  

 

Im Flächennutzungsplan ist der Weiler  Hundham  als Fläche für die Landwirtschaft 

dargestellt.  Nach Zahl der Gebäude, Siedlungsstruktur und Nutzungsvielfalt hat der Weiler  

ein gewisses städtebauliches Gewicht.  Der Bestand im Umgriff des Ortsteiles soll als 

geeignete Siedlungseinheit im Sinne des LEP -Ziel 3.3 dargestellt werden.  

 

Abgesehen von der geplanten Bebauung im Nordosten sollte im Sinne RP  Z B II 3.2 nur 

eine geringe  weitere bauliche Entwicklung in Hundham erfolgen. Die  bauliche Entwicklung 

im Nordosten und am südlichen Rand (2 Bauparzellen) erfolgt  nur in geringem Umfang , 

sie ordnet  sich dem Bestand und seinem Maßstab unter.  

Der Wunsch der Gemeinde nach einer zusätzlichen baulichen Entwicklung  lässt sich im 

eingeschränkten  Rahmen nur am nördlichen  und südlichen Ortsrand lösen.   

 

Die Höhenlage der Gebäude passt sich der natür lichen Topographie an . Zur Gewährleistung  

wurden auf der Grundlage einer Gelände vermessung die Lage der Erdgeschos shöhen durch 

Detailschnitt ermittelt mit dem Ziel möglichst geringer Veränderungen der Topographie.   

 

 
Abb. 6 Beispielschnitt B -B, am nördlichen Ortsrand (Flur Nr n. 1275/1 , 1087 T ), ohne Maßstab  




















































































